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Rogalla Informationen zu REACH Verordnung und 
RoHS Konformität 

 
 
Sehr geehrter Kunde und Geschäftspartner, 
 
wir bei Lutz Rogalla GmbH sind Systemlieferant für industrielle Anwendungen für Wälzlager und 
Drehverbindungen. In unserem Lieferprozess legen wir hohen Wert auf die Einhaltung der 
aktuell gültigen Regelungen hinsichtlich der RoHS Konformität und der REACH Verordnung. 
 
 
REACH Verordnung 
 
Die REACH Verordnung 1907/2006 ist eine europäische Chemikalienverordnung für die 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als Inverkehrbringer 
eines Produktes haben unsere Kunden gegebenenfalls Informations- und Meldepflichten oder 
Registrierungspflichten bzw. Beschränkungen zu beachten. 
 
 
 
RoHS 2011/65/EU und 2015/863/EU 
 
Die Begriffe “RoHS 2 oder RoHS 3” sind nicht offiziell, sondern bezeichnen landläufig die 
Richtlinie 2011/65/EU und die ergänzende Richtlinie 2015/863/EU, durch welche die Liste der 
Gefahrstoffe zuletzt nochmals auf 10 Stoffe erweitert wurde. 
 
 
RoHS Richtlinie 2002/95/EG 

RoHS 2 Richtlinie 2011/65/EU 

RoHS 3 Richtlinie 2011/65/EU + Ergänzung 2015/863/EU 

 
 
Die Angaben und Informationen, die Sie von uns bezüglich RoHS erhalten, beziehen sich 
immer auf den aktuell gültigen Stand, in diesem Falle RoHS 3. 
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Die Zulieferer der von Lutz Rogalla GmbH ausgewählten Komponenten werden von uns 
aufgefordert, ausschließlich konforme Komponenten an uns zu liefern und uns tatsächlich 
festgestellte oder vermutete Abweichungen zur REACH Verordnung und der entsprechenden 
RoHS Konformität unverzüglich zu melden. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
LUTZ ROGALLA GmbH 
 
 
 


